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D-19048 Schwerin 

 

Telefon: +49 385 588-0 
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Hinweisschreiben zur Durchführung des fachpraktischen Unterrichts an die 

öffentlichen beruflichen Schulen mit Bildungsgängen der Gesundheitsfachberufe  

 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen, 

sehr geehrte Schulleiter, 

 

bezugnehmend auf das Ihnen bereits zugesandte 131. Hinweisschreiben vom 6. Januar 2021 

möchte ich Ihnen hierzu ergänzend eine weitere Entscheidung mitteilen: 

 

Für die Gesundheitsfachberufe gemäß § 2 Absatz 3 Ziffer 1 bis 15 und Ziffer 17 bis 19 der 

Verordnung zur Ausbildung und Prüfung an Berufsfachschulen des Gesundheitswesens und 

der Sozialpflege (Gesundheits- und Sozialpflege-Berufsfachschulverordnung - GSBFSVO 

M-V) wird die Durchführung des fachpraktischen Unterrichts gemäß Anlage 1 dieser 

Verordnung in der Schule in Präsenz ermöglicht, sofern dieser fachpraktische Unterricht nicht 

gemäß § 2 Absatz 1 der Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen in den 

Gesundheitsfachberufen während einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (Covid-

19-Gesundheitsberufe-Sicherungsverordnung - COVGesSiVO) in geeigneten alternativen 

Unterrichtsformaten gestaltet werden kann. Diese Regelung gilt für die Organisation des 

Unterrichts der betroffenen öffentlichen beruflichen Schulen in den Wochen vom 11. Januar 

2021 bis zum 31. Januar 2021. Die bestehenden Turnuspläne der Schulen bleiben weiter 

maßgeblich. 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-
Vorpommern ∙ D-19048 Schwerin 

Bearbeiter:  Matthias Schoon 
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Schwerin, 10. Januar .2021 

 

 

 

An die  

Schulleiterinnen und Schulleiter der 

öffentlichen beruflichen Schulen mit 

Bildungsgängen der Gesundheitsfachberufe 
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Diese Regelung ist insbesondere deshalb notwendig geworden, da der fachpraktische 

Unterricht häufig nicht in alternativen Unterrichtsformaten durchgeführt werden kann und somit 

die Auszubildenden in den Gesundheitsfachberufen ansonsten wegen fehlender 

Ausbildungszeiten und Nichterreichens des Ausbildungsziels nicht zu ihren 

Abschlussprüfungen zugelassen werden könnten. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Dr. Birgit Mett 

 

 


